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Aus § 8 ergibt s ich, daß die Maßnahmen 

treffen und nur so lange durchzuführen 

wehr der Gefahren oder Beseit igung von 

der Wiederherstel lung der öffent l ichen 

notwendig ist .  Hierzu wurden berei ts Au 

3.3.1. gemacht.  Die §§ 18 und 19 regeln 

Rechtsmit tel .  Dazu werden Ausführungen 

folgen.

in dem Umfange zu

sind, wie es zur Ab- 

Störungen im Interesse 

Ordnung und Sicherheit  

sführungen im Abschnit t  

die Entschädigung und 

im Abschnit t  3.7. er-

3.5. Zur Wahrnehmung der Befugnisse des VP-Gesetzes in

der Untersuchungsarbeit  der Diensteinheiten der 

Linie IX

3.5.1. Die Klärung eines Sachverhaltes und die Zuführung 

zur Klärung eines die öffent l iche Ordnung und Sicher

heit  erhebl ich gefährdenden Sachverhaltes durch die 

Untersuchungsorgane des MfS

3.5.1.1. Die Klärung eines Sachverhaltes gemäß § 12 VP-Gesetz

Die Maßnahmen "Klärung eines Sachverhaltes” ist  im VP-Gesetz 

nur in der Oberschri f t  des § 12 benannt.  Sie wird im § 12 

nicht weiter ausgeregelt .  In den Publ ikat ionen des MdI wird 

der Begri f f  "Klärung eines Sachverhaltes" ledigl ich im Zusam

menhang mit  der Befugnis "Zuführung zur Klärung eines die offen'  

l iehe Ordnung und Sicherheit  erhebl ich gefährdenden Sachver

haltes” gemäß § 12 Abs. 2 wie folgt er läutert :  Die Sachverhalts- 

k lärung ". . .  umfaßt al le Handlungen der DVP, die das Ziel  haben 

festzustel len, was tatsächl ich Vorgelegen hat und wie und warum 

es zu dem gefährdenden oder störenden Ereignis gekommen ist .

Dazu gehört auch . . .  die Feststel lung des objekt iv ver letzten 

Ordnungswidr igkeitstatbestands und die Schuld. Klärung heißt 
auch festzustel len, ob überhaupt eine Rechtsverletzung oder 

eine andere gefährdende bzw. störende Handlung Vorgelegen


